
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: On
	Datum der Vorlage: 18.01.2021
	Beschlussvorlage: Die vorliegende Unterlage beinhaltet die Tektur zum Bauantrag des o.g. Wohnhaus mit Doppelgarage und Schuppen. Sie soll die Ablehnungsgründe des Beschlusses 2020-59 des TA vom 30.11.2020 abstellen. Diese waren in Kurzfassung- keine Grundstückszufahrt über öffentlichen Parkplatz vor KITA Wirbelwind- das Wohnhaus ist nicht straßenbegleitend ausgerichtet - die Gebäudeansicht zur Hauptstraße ist nicht ortstypisch gestaltetDie Tektur berücksichtig die ersten beiden Ablehnungsgründe. Die Grundstückszufahrt wird neu zur Hauptstraße errichtet und das Gebäude wurde parallel zur Straße platziert. Die Straßenfassade wurde nur in soweit angepasst, dass die Fenster im DG in die Achsen der unteren Fenster im EG gerückt wurden. Weitere Fassade- oder Dachanpassungen erfolgten trotz des Versuches des Bauamtes, dahingehend auf die Bauherren einzuwirken, nicht. Die Erschließung ist gesichert. Es werden zwei Garagenstellplätze auf dem Grundstück errichtet. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.01.2021
	Beschlussnummer: TA 2021-07
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Hauptstraße 10a, Flurstück 75/1 und 59/2, (Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage und Schuppen) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [7]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Hauptstraße 10a, Flurstück 75/1 und 59/2, (Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage und Schuppen)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


